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Die Beleuchtung von Werkstétten (Fortsetzung)

Gewerbebetriebe. Mit

Hilfe der vorstehenden allgemeinen Grundsitze lassen

Die einzelnen

sich wohl alle Beleuchtungsprobleme, die sich im. Ge-
werbe und in der Kleinindustrie stellen, einfach losen,
und die Angaben fiir die einzelnen Handwerkszeuge kon-
nen sich auf Besonderheiten, die da und dort vorkom-
melf, beschrianken.

In den metallverarbeitenden Gewerben ist auf eine
stets wiederkehrende Erscheinung aufmerksam zu ma-
chen — die indirekte oder Reflexblendung — bei der
gerichtete Strahlen nicht direkt von der Glithlampe, son-
dern durch Reflexion von glinzenden Oberflichen in das
Auge fallen. Ein grosser Fortschritt zu deren Ausschal-
tung wiirde darin bestehen, dass da, wo es praktisch
durchfithrbar ist, alle glinzend polierten Maschinenteile
matt hergestellt werden. Wo dies nicht moglich ist, bringt
eine entsprechende Anordnung der Leuchte oder ein Ver-
stellen des Reflektors oft Abhilfe, da dadurch ein anderer
Lichteinfall erzielt wird. In Montagerdaumen, in mecha-
nischen und besonders in Autoreparaturwerkstitten ist
zur Arbeit oft Licht von unten und von der Seite not-
wendig. Wenn die Arbeiten stets am gleichen Platz aus-
gefiihrt werden, leisten festmontierte Wandarme mit Aus-
zieh- und Schwenkvorrichtung gute Dienste. Tragbare
Stativleuchten sind in vielen Fiillen, wo man von belie-
biger Seite Licht bendtigt, die geeigneten Beleuchtungs-
mittel. Bei Handlampen empfiehlt sich die Verwendung

der neuen Weichgummimodelle; im ibrigen gelten fiir de-

ren Gebrauch besondere Sicherheitsvorschriften. In allen
metallverarbeitenden Gewerben, ausgenommen Fein-
metalle, wird fiir die Allgemeinbeleuchtung das direkt
strahlende System am meisten vorkommen. In der Fein-
metallbearbeitung (Feinmechaniker, Uhrmacher usw.) ist
dem vorwiegend direkten oder gleichférmigen System
wegen der grosseren Gleichmissigkeit der Vorzug zu
geben.

Neben der einwandfreien Allgemein- und zweckmis-
sigen beweglichen Arbeitsplatzbeleuchtung behauptet
sich als gleich wichtig jene der festen Arbeitsplédtze. Oft
besteht die Moglichkeit, ohne Beeintrachtigung der gleich-
missigen Erhellung der Werkstiitte die Leuchten fiir die
A1]gemeinbéleuchtung so anzubringen, dass sie gleichzei-
tig eine bevorzugte Beleuchtung eines Arbeitsplatzes er-
geben. Diese Fille treten insbesondere bei Gewerben
mit nicht allzukleinen Arbeitsplitzen auf, wie in der Me-
tallverarbeitungsbranche, beim Schreiner, Zimmermann,
Metzger, Bicker usw. Keinesfalls darf es sich aber um
Feinarbeit handeln, fiir die die Beleuchtungsstirke nicht
ausreichen wiirde und wo daher eigentliche Platzleuchten
zu wihlen sind. Es existieren eine Anzahl geeigneter
Ausfithrungen, wie Scherenwandarme, solche mit Gelen-
ken, die aber nachstellbar sein miissen, und Deckenzug-
pendel. Ueberall ist auf genligende Grosse des Reflektors
zu achten, damit die Glithlampe nicht herausragt. Ferner
sind die leider noch seltenen Ausfithrungen mit frei um
die Gelenke herum gefiihrten Leitungen vorteilhafter und
haltbarer. )

y

Wie eine mechanische Werkstiitte beleuchlet werden soll. Die Flachstrahler fiir die A]lgemeinbeleuc]llling sind so hoch aufzuhiingen,
dass sie noch geniigend Licht zur Kontrolle der Transmiss‘onen ergeben. Ueber jedem Arbeitsplatz angepasste Sonderleuchten
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Zweckmissig beleuchtete Schmiede. Die beiden Flachstrahler fiir die Allgemeinbeleuchtung ergeben durch ihre Anordnung
bevorzugtes Licht auf die Ambosse. Besondere Arbeilsplatzleuchten iiber Werkbank, Schleifmaschine und Esse

In den holzverarbeitenden Gewerben, Zimmerei,
Schreinerei usw., konnen die gleichen Richtlinien ange-
wandt werden, wie bei den soeben erwidhnten Gewerbe-
gruppen. Der moglichst staubdichten Konstruktion der
Leuchten ist in diesen Fillen noch besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

In den papierverarbeitenden Gewerben spielt die
Druckerei eine grosse Rolle. Fiir grossere Betriebe, die
unter den Begriff Industrie fallen, lassen sich keine all-
gemein giiltigen Angaben machen; dort ist von Fall zu

Fall zn verfahren. In der Setzerei entschoiden Rentabili-

titsiiberlegungen, ob man sich fiir reine Allgemeinbe-
leuchtung oder fiir eine Kombination entscheidet. Bei
frei im Raume stehenden Regalen wird man der reinen
Allgemeinbeleuchtung durch vorwiegend direkt oder
gleichférmig strahlende Leuchten den Vorzug geben, be-
sonders dann, wenn helle Raumauskleidung vorhanden
ist. An Winden angelehnte Regale dagegen werden ein-
zeln beleuchtet, sei es durch ein Zugpendel oder durch
einen Scherenwandarm. Wichtig ist, dass die Konstanz
der Beleuchtungsstirke noch etwas iiber die Setzfliche

hinausreicht, weil der Setzer guten Lichtes bisher be-

Gute Beleuchtung einer
Drehbank durch kleinen
Tiefstrahler.

Dieses Modell eignet sich zur
Beleuchtung aller
Arbeitspliitze von nicht zu
grosser Fliiche
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Beleuchlungsbeispiel fiir die Schreinerwerkstitte. Anordnung der Allgemeinbeleuchtung iiber Bandsige und Friise’

Sonderleuchten iiber den {ibrigen Arbeitsplitzen

sonders dann entbehrt hat, wenn er abweichende Typen
in einem unteren Kasten seines Regals suchen musste.
In Setzriaumen sollte an den Arbeitsplitzen eine Beleuch-
tungsstiirke von mdoglichst 300 Lux erreicht werden.
Die Druckmaschinen sind nach ihrer Grésse und Kon-
struktion eigens zu beleuchten. Wichtig ist ein blendungs-
freies Licht an den Druckfundamenten. Im iibrigen ist
bei der Bemessung der Beleuchtungsstirke die Tatsache
nicht aus dem Awuge zu lassen, dass fast alle Maschinen-

teile dunkelgraue oder schwarze Oberflichen haben, die
sehr gering reflektieren.

Vom Standpunkt der Lichtwirtschaft aus gesehen, wiire
es allgemein zu begriissen, wenn alle Maschinen, sofern
angingig, mit moglichst hellen und natiirlich matten An-
strichen versehen wiirden. Bei Schreinereimaschinen zum
Beispiel hat sich dieser Gedanke bereits weitgehend
durchgesetzt.

Schluss folgt

Beleuchtung einer Setzerei. Die Verwendung von Kugeln oder anderen gleichférmig strahlenden Leuchten bedingt helle Wiinde und Decken
Zwei Platzleuchten an der Setzmaschine, vorn iiber der Tastatur, hinten zur Kontrolle der Typen in den Kaniilen

XLII



	Die Beleuchtung von Werkstätten

